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zeigen, daf} ihr dies in diesem Sektor gelungen ist. Wenn aber das
Ergebnis dieses Wahlganges, die auf die Verbindung mit der P.d.A.
zuriickzufithrende Einbufe der Sozialdemokratie, zu einer Uberprii-
fung der Positionen veranlafit, dann kénnen die Ziircher Friihjahrs-
wahlen auch unter diesem Aspekt zu den positiven Momenten der
innenpolitischen Entwicklung der letzten Zeit gerechnet werden.

Vor Jahresfrist stellte sich die Alternative, entweder die Partei
der Arbeit, die als kommunistische Ausweichorganisation bereits da-
mals erkannt war, ebenfalls aufzulésen oder das Kommunistenverbot,
d.h. das Parteienverbot aufzuheben. Daf} sich der Bundesrat fiir die
zweite Losung entschieden hat, darf nicht rein megativ oder nicht
einmal iiberwiegend negativ gewertet werden. Ein iiberwiegendes
positives Element liegt in der neuen Formulierung der Staatsschutz-
bestimmungen, die eine rechtlich ausreichende Handhabe liefern,
staatsgefihrlichen Handlungen entgegenzutreten. Das Ubereinkommen
von Belgrad, das als ein historisches Ereignis bezeichnet worden ist,
diirfte nach weit verbreiteter Auffassung auch geeignet sein, den Weg
zur Anwendung der in diesen Staatsschutzbestimmungen liegenden
Mittel freizulegen, sobald Vorbereitungen zur Unterhhlung und zum
Umsturz der verfassungsmifligen demokratischen Ordnung festgestellt
sind. Zum letzteren Unterfangen ist in unserem Lande weder das
Recht freigegeben noch sind irgendwelche materielle Voraussetzungen
dazu vorhanden. Die antirevolutioniren Krifte miissen aber im Volke
selbst zunichst vorhanden sein, das gewillt ist, mit den legalen demo-
kratischen Mitteln den Weg des Umsturzes zu verbarrikadieren. Ein
<Recht auf Revolution» kann in der Demokratie nicht anerkannt
werden und wird auch nicht angerufen werden kénnen, solange wir
uns auf die vorhandenen Krifte der Tradition, der Kontinuitit und
der gesunden Gestaltung unseres 6ffentlichen und sozialen Lebens
besinnen.

Bemerkungen zur Allgemeinverbindlicherklarung
von Gesamtarbeitsvertragen

Von Ernst Geyer

Ein neues Prinzip

Die Allgemeinverbindlicherklirung, abgekiirzt AVE, von Ver-
bandsbeschliissen und Verbandsvereinbarungen steht, als eine Art Er-
ginzung der Wirtschafts- und Sozialgesetzgebung, seit Jahren zur
Diskussion. Auch auf die Beratungen iiber die Revision der Wirt-
schaftsartikel der Bundesverfassung hat sie sich ausgewirkt. Vor zehn
Jahren besaf} die AVE vor allem im damaligen Prisidenten des Schwei-



74 Ernst Geyer

zerischen Gewerbeverbandes, Nationalrat Schirmer sen., einen eifrigen
Vorkimpfer. Ihm schwebte die «Selbstverwaltung der Wirtschaft»
durch Verbandsbeschliisse, denen der Staat verbindliche Kraft zu
geben hitte, vor, da er sich davon eine Stirkung der mittelstin-
dischen Wirtschaft sowie ein freieres und anpassungsfihigeres Re-
gime als bei direkten Staatseingriffen versprach. Der erste, 1937 vor-
gelegte Entwurf zu neuen Wirtschaftsartikeln sah vor, daff die AVE
von Verbandsbeschliissen im Bereich der Arbeitsbedingungen, der be-
ruflichen Ausbildung und der Bekiampfung des unlautern Wett-
bewerbes zulissig sein sollte. Beachtung verdient, daf’ die AVE von
Preisvereinbarungen nicht vorgesehen war.

Im Laufe der Behandlung dieses Entwurfes wurde vom National-
rat eine einschneidende Anderung vorgenommen. Er stimmte einem
Antrag Berthoud zu, den Anwendungsbereich der AVE nicht schon
in der Verfassung, sondern erst in der Ausfiihrungsgesetzgebung fest-
zulegen. Damit war der Schwierigkeit, anlif}lich der Verfassungs-
revision iliber den Anwendungsbereich zu entscheiden, ausgewichen,
gleichzeitig aber eine Schranke fiir die AVE beseitigt, ohne die weite
Kreise die Wirtschaftsartikel als untragbar betrachteten.

Nichts hat den Wirtschaftsartikeln, wie sie die eidgendssischen
Rite schlieflich am 21. September 1939 guthieflen, so viele Gegner
eingetragen, wie diese Erweiterung. Insbesondere in den Kreisen von
Handel und Industrie befiirchtete man von der zu weitgehenden An-
wendung der AVE eine allgemeine Erstarrung, eine Uberhéhung des
Preis- und Kostenniveaus und ein Uberborden der Verbandswirtschaft.
Auch in verschiedenen politischen Lagern wuchs die Zahl der Gegner,
sodaf} es immer mehr als aussichtslos erschien, Wirtschaftsartikel vor
das Volk zu bringen, die mit dieser Hypothek belastet waren.

Als sich, nach der mehrjihrigen Verschiebung der Volksabstim-
mung, eine Neubearbeitung des Revisionswerkes aufdringte, mufdten
auch die Bestimmungen iiber die AVE eine Bereinigung erfahren.
EinlédBliche Besprechungen fiihrten schliefflich dazu, daf3 auch der
Schweizerische Gewerbeverband, allerdings nicht ohne Opposition in
den eigenen Reihen, erklirte, auf die AVE einseitiger Verbands-
beschliisse verzichten zu wollen. Seitdem hatte diese AVE keine Aus-
sichten mehr, in den revidierten Wirtschaftsartikeln Aufnahme zu
finden. :

In der letzten parlamentarischen Behandlung der Wirtschafts-
artikel spielte die AVE wieder eine Rolle. Die Verbindlicherklirung
einseitiger Verbandsbeschliisse ist aber nicht mehr vorgesehen. Die
AVE soll sich auf zweiseitige Abmachungen beschrinken, vor allem
auf Gesamtarbeitsvertrige, aber auch auf andere gemeinsame Vor-
kehren von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbinden zur Forderung
des Arbeitsfriedens. Unschwer ist im letztern Punkt eine Konzession
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an Bemiihungen wie z.B. das Friedensabkommen in der Metall- und
Maschinenindustrie zu erkennen.

Erste Erfahrungen

Mit der AVE anderer Vereinbarungen als der Gesamtarbeitsver-
triige betreten die Wirtschaftsartikel, abgesehen von einigen notrecht-
lichen Erlassen beschrinkten Bereiches, gesetzgeberisches Neuland.
Hingegen besteht seit einigen Jahren eine Regelung tiber die ADE
von Gesamtarbeitsvertrigen und idhnlichen Abmachungen iiber das
Arbeitsverhiiltnis. Der erste diesbeziigliche Erlaf’, ein dringlicher Bun-
desbeschluf}, datierte vom 1. Oktober 1941. Er fand eine Fortsetzung
im Bundesbeschluff vom 23. Juni 1943, der noch bis zum 31. De-
zember 1946 gilt. Mit diesem zweiten Beschluf’ hat es eine eigen-
artige Bewandtnis. Wohl wurde er dem fakultativen Referendum
unterstellt und ist somit auf dem normalen Weg zustande gekommen.
Indessen ist sehr umstritten, ob er in der heutigen Verfassung eine
Grundlage besitze. Gestattet es der «Zivilrechtsartikel> 64 wirklich,
ein Gesetz zu erlassen, das die Vertragsfreiheit aufhebt, die doch die
Seele des Zivilrechts ist? Daf} auch die wiirmsten Befiirworter der
AVE von Gesamtarbeitsvertriigen dariiber unsicher sind, kommt in-
sofern zum Ausdruck, als nun in den neuen Wirtschaftsartikeln die
AVE ausdriicklich erwihnt werden soll. Wenn die bisherigen recht-
lichen Grundlagen geniigten, wire dies nicht nétig.

Obwohl seit einigen Jahren zahlreiche AVE ausgesprochen worden
sind, sind die Erfahrungen noch beschrinkt. Uber die AVE von Ge-
samtarbeitsvertrigen besteht zwar eine umfangreiche juristische Lite-
ratur. Trotzdem ist ihre Rechtsnatur noch nicht abgeklart. Da bis
heute gegen eine AVE noch nie der Richter angerufen wurde, besteht
auch noch keine Gerichtspraxis. Was ist die einzelne AVE? Ist sie
eine Verordnung, wofiir die Tatsache sprechen wiirde, daf} sie von
Verwaltungshehérden erlassen wird? Kann sie deshalb vom Richter
auf ihre Gesetzmifiigkeit iiberpriift werden? Oder ist sie ein Gesetz,
das der Richter hinnehmen muff wie es ist? Ist den Verwaltungs-
behérden das Recht, in diesem Bereich Vorschriften im Range von
Gesetzen zu erlassen, delegiert worden? Sind von den Kantonen ver-
fiigte AVE kantonales oder aber Bundesrecht, weil sie zu ihrer Giiltig-
keit der Genehmigung durch den Bundesrat bediirfen und auf einem
eidgendssischen Erlafl beruhen? Dem widerspriche aber, daf3 das
Schwergewicht bei kantonalen AVE ganz bei den Kantonen liegt. Auf
all diese Fragen gibt die bisherige Praxis keine Antwort.

Wirtschaftliche Bewihrung?

Die Frage, wie sich die AVE wirtschaftlich bewiihrt habe, kann
ebenfalls noch nicht beantwortet werden. Beachtenswert ist, daf’ sich



76 Ernst Geyer

die Mehrzahl der AVE, besonders soweit sie vom Bunde ausgesprochen
worden sind, nicht auf Gesamtarbeitsvertriige, sondern auf Verein-
barungen iiber Teuerungszulagen bezog. Hier sind auch am ehesten
positive Erfahrungen zu verzeichnen. Ohne Zweifel wurde mancher
Arbeitgeber durch die AVE veranlaf3t, frither Teuerungszulagen zu
gewiihren, als er es sonst getan hiitte, oder sie rascher und stirker zu
erhéhen. Nicht nur war er dazu verpflichtet, er hielt es auch fiir
tragbarer, weil ja der Konkurrent auch mitmachen mufite. Ebenso
wurde es den Arbeitgeberverbinden ermdglicht, in ihren Zugestind-
nissen an die Gewerkschaften weiter zu gehen, weil sich die.Ver-
pilichtungen auch auf die Auflenseiter bezogen. Es werden auf diese
Weise mehrfach soziale Spannungen, die sich hiitten entladen kénnen,
gemildert oder beigelegt worden sein. Da die AV erklirten Teue-
rungszulagen, speziell im arbeitsintensiven Gewerbe, regelmiiffig auf
die Preise abgewilzt wurden, halfen sie allerdings auch, die Lohn-
Preisschraube aufwirts zu drehen; Licht und Schatten sind eben auch
im Wirtschaftsleben nicht zu trennen.

Die AV erklirten Vertriige beschrinken sich bis heute fast aus-
nahmslos auf das Gewerbe. Bedeutsam ist vor allem, daf® mit der
AVE von Gesamtarbeitsvertrigen und dhnlichen Abmachungen in ror-
malen Zeiten Erfahrungen noch nicht vorliegen. Wird sich nicht der
Gruppenegoismus der AVE bedienen? Werden sich nicht Arbeitgeber
und Arbeitnehmer miteinander verbiinden, um die Lohne und sozialen
Leistungen stirker zu erhohen, als es ohne AVE moéglich wire, und
sie dann auf den Preis und damit die Allgemeinheit abzuwilzen?
Wird nicht der Antrieb, die Verbesserung der Existenzbedingungen
in der Erhohung der eigenen Leistungsfihigkeit zu suchen, vermindert
und auf die Anwendung verbandlicher und politischer Machtmittel
abgelenkt? Solche Ablenkung ist aber nur dort méglich, wo der In-
landmarkt beliefert oder Inlindern Dienste angeboten werden. Auf
dem Auslandmarkt (und gegeniiber dem auslindischen Feriengast)
versagen diese Mittel, sodaf’, wenn wirklich solche Bestrebungen sich
durchsetzen, Exportwirtschaft und Fremdengewerbe die Kreise wiren,
die die Zeche zu bezahlen hitten — bis sich die bei ihnen provozierte
Krise auch in der Inlandwirtschaft fithlbar machen wiirde. Die ver-
lorene Konkurrenzfihigkeit angesichts eines erstarrten inlindischen
Kostengefiiges iiber die Wihrung herzustellen, wire eine naheliegende
Versuchung, die aber die verfehlte Struktur nicht zu #ndern ver-
mochte.

Wihrend der Kriegsjahre, als die Nachfrage das Angebot iiber-
wog und die 6ffentliche Hand enorme Anschaffungen titigte, wirkten
sich gruppenegoistische Ubertreibungen auf den Beschiftigungsgrad
nicht hemmend aus, héchstens trieben sie die Preise zusiitzlich in die
Hohe. Wenn aber einmal der Kiufer, vor allem der auslindische,
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wieder ein entscheidendes Wort mitzureden hat, wird sich die Frage
in aller schicksalshaften Schwere stellen.

Wir tiuschen uns wohl nicht, wenn wir behaupten, da3 mit der
AVE schon bisher nicht nur lohn- und sozial-, sondern, sagen wir
einmal, auch wirtschaftspolitische Ziele verfolgt worden sind. So be-
miihten sich in einzelnen Berufen die in den Verbénden einflufireichen
stidtischen Betriebsinhaber mit Erfolg, die Differenz der Lohnhéhe
zwischen Stadt und Land zu vermindern, um die Konkurrenz der
Landbetriebe zuriickzudimmen. Dort, wo fiir Stadt und Land ein-
heitliche Teuerungszulagen AV erklirt worden sind, hat sich das her-
kommliche Lohngefille vermindert. Die Erhebungen iiber die Lohne
verunfallter Arbeiter bestitigen, daf3 diese Entwicklung schon weit
gediehen ist. Ob eine solche Angleichung im schweizerischen Gesamt-
interesse liegt, ist eine Frage fiir sich. Sie ist, sobald gewisse Grenzen
tiberschritten werden, der Dezentralisierung schidlich und férdert die
Verstidterung. Dabei erfolgt diese Schwichung der Industrie- und
Gewerbebetriebe auf dem Lande nicht aus 6konomischen Griinden,
sondern mit Hilfe von Verbandsmacht und deren staatlichen Unter-
stiitzung. — Nachdem sich solche Anfinge gezeigt haben, ist es ge-
geben, zuhanden der kiinftigen Gesetzgebung den bisherigen Beobach-
tungen noch etwas mehr nachzugehen.

Allgemeininteresse und Gruppeninteresse

Die AVE ist ein sonderbares Instrument. Die Behorden arbeiten
die Vertrige nicht aus, sie sagen nur Ja oder Nein mit Bezug auf
ihre AVE. Nur unwesentliche Anderungen, fiir die das Einverstind-
nis der Vertragsparteien vorliegen muf}, diirfen von ihnen vorge-
nommen werden; etwa die Korrektur von Formfehlern. Da mag es
denn nahe liegen, daf} Bestimmungen AV erklirt werden, nur um
nicht dem ganzen Vertrag die AVE verweigern oder wesentliche
Teile von ihr ausnehmen zu miissen.

Umso notwendiger ist es, dal} Gegengewichte bestehen. So ist
im heute giiltigen Bundesbeschlu3 vorgeschrieben, daff die AVE nur
angeordnet werden diirfe, wenn dafiir ein Bediirfnis bestehe und wenn
die in Betracht fallenden Bestimmungen den betrieblichen und re-
gionalen Verschiedenheiten angemessen Rechnung tragen, dem Ge-
samtinteresse nicht zuwiderlaufen und die Rechtsgleichheit und Ver-
bandsfreiheit nicht beeintréchtigen.

Die praktische Bedeutung dieser Vorbehalte lift sich noch nicht
iiberblicken; vor allem nicht die Frage, wie sie sich in normalen
wirtschaftlichen Verhiltnissen auswirken werden. Bis jetzt haben sie
wohl nur in einem Fall eine erhebliche Rolle gespielt: als die Bundes-
behérden es ablehnten, einen Vertrag AV zu erkliren, der von einer
geschlossenen Minderheit entschieden abgelehnt wurde (westschwei-
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zerische Tabakindustrie). Ob die Vorbehalte geniigend gewichtig sind,
um der drohenden Erstarrung des Kostenniveaus zulasten der Export-
wirtschaft und des Fremdenverkehrs und die Ausrichtung nach stidti-
schen Verhiltnissen, zum Nachteil der lindlichen Gebiete, und iber-
haupt dem Gruppenegoismus auf die Dauer entgegenzuwirken, wird
erst die Zukunft zeigen. In der Praxis diirfte es besonders wichtig
werden, ob bedrohte Minderheiten sich wirksam zur Wehr setzen.
Erst wenn der rauhe Wind der internationalen Konkurrenz wieder
weht und der Kéufer wieder das maflgebende Wort spricht, wird
sich zeigen, ob sich die Gefahren, die die AVE mit sich bringt, ge-
niigend hintanhalten lassen. Die zulissigen Grenzen sind durch bis-
herige AVE mindestens schon «geritzt» worden.

«Zertritt mir meine Kreise nicht»

Gehort es wirklich zur Regelung der Arbeitsbedingungen, wenn
fiir ganze Berufe die Akkord- und Stiickarbeit verboten wird? Das
ist durch eine gréflere Zahl von AVE geschehen, so mit einigen ab-
gegrenzten Ausnahmen fiir Bau- und Erdarbeiten im Kanton Freiburg
(Schweizerisches Handelsamtsblatt vom 18. Juli 1945), fiir das Maler-
gewerbe von Appenzell A.-Rh. (SHA vom 7. September 1945), fiir das
Malergewerbe der Stadt Ziirich (SHA vom 8. Januar 1945) und fiir das
Tapezierergewerbe des Kantons Ziirich (SHA vom 3. Mai 1945). Das
Verbot der Akkordarbeit hat iiberwiegend den Charakter einer Be-
schrinkung der Konkurrenz und der Minderung der Leistung, im
Interesse der Beschiftigung maoglichst vieler Leute. Es sollte doch,
wenn man lediglich eine bestimmte Belohnung sichern will, geniigen,
fiir die Akkordarbeit ein angemessenes Minimalentgelt festzusetzen,
nicht aber sie zu verbieten. Ein Verbot der leistungsférdernden und
verdienststeigernden Stiickarbeit widerspricht in einer Volkswirt-
schaft, die nicht von natiirlichen Reichtiimern, sondern von der Lei-
stung lebt, dem innersten Existenzprinzip.

In das gleiche Kapitel gehort die Vorschrift, fiir Facharbeiten
nur Facharbeiter zuzulassen, wie sie fiir die schweizerische Karton-
nageindustrie gilt (SHA vom 17. Juli 1945), und die Bestimmung, daf}
auf eine bestimmte Zahl gelernter Arbeiter nicht mehr als ein Hilfs-
arbeiter gestattet sei (Malergewerbe von Appenzell A.-Rh.). Die Ver-
teidigung der wirtschaftlichen Stellung des gelernten Arbeiters und
die Forderung der Berufslehre, die darin auch enthalten ist, beriihrt
sympathisch. Aber der Wettbewerb wird eben doch bis zu einem ge-
wissen Grade ausgeschaltet und die kostensparende Teilarbeit, der in
hohem Maf} die Leistungsfihigkeit in der Industrie zu danken ist, be-
hindert. Hier atmet Zunftgeist, dessen Uberwindung einst die Voraus-
setzung des wirtschaftlichen Aufschwungs der Schweiz war. Schliefilich
sollte sich auch der gelernte Arbeiter durch Leistung und nicht durch
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Zwangsvorschriften behaupten. Die Kosten solchen Schutzes vor der
Konkurrenz und vor leistungssteigernden Wandlungen in der Arbeits-
- organisation und -technik trégt der Abnehmer und letzten Endes die
Gesamtwirtschaft. Mdgen derartige Dinge auch weiterhin in Gesamt-
arbeitsvertrigen stehen; ob sie aber mit Recht zum Gesetz erhoben
werden, ist eine Frage, die wir entschieden verneinen.

Weit mehr Gebietsabgrenzung zur Verminderung der Konkur-
renz und damit eine wirtschaftliche, nicht eine soziale Maf’nahme ist
auch eine Bestimmung im Gesamtarbeitsvertrag fiir das Tapezierer-
und Dekorateurgewerbe des Kantons St. Gallen (SHA vom 8. Juni
1943), laut welchem Firmen, die in Zonen mit lindlichem Lohn nieder-
gelassen sind, bei Arbeiten in der Stadt den stiidtischen Lohn zu be-
zahlen haben, Firmen in der Stadt bei Arbeiten auf dem Lande eben-
falls den stéidtischen Lohn. Letzteres ist objektiv gerechtfertigt, da
der Arbeiter in der Stadt ein den dortigen Lebenskosten entsprechen-
des Einkommen haben soll. Der Arbeiter eines Landbetriebes erhilt
aber eine angemessene Entschidigung mit dem lindlichen Lohn, so-
fern seine Spesen fiir die auswirtige Arbeit richtig entschidigt werden.
Da der lindliche Arbeitgeber bei Arbeiten in der Stadt die auswiirtigen
Werbe- und Aufsichtskosten und die Versetzungskosten des Arbeiters
zu tragen hat, wird er durch diese Bestimmung im Wettbewerb be-
nachteiligt. Solche Konkurrenzbeschrinkung kann ebenfalls nicht
mehr zur Regelung der Arbeitshedingungen gerechnet werden.

Ein heikles Gebiet ist das der sog. Schwarzarbeit, also der Be-
rufsarbeit eines Arbeitnehmers auf eigene Rechnung in der Freizeit.
In vielen Vertragen wird sie verboten. Es ist verstindlich, wenn der
Arbeitgeber, dem sein eigener Arbeiter in der Freizeit Konkurrenz
macht, darob nicht erbaut ist. Wenn er sich fiir diesen Fall bestimmte
Sanktionen wie die fristlose Entlassung, womdglich nach einmaliger
Warnung, unter Entzug aller Anspriiche auf bezahlte Ferien u. drgl.
vorbehilt und solche Bestimmungen auch AV erklirt werden, so wird
man das kaum miftbilligen. Der Arbeitgeber wird bei seinen eigenen
Leuten auch in der Lage sein, auseinanderzuhalten, was noch als trag-
bar erscheinen mag. Wenn aber in jedem Falle von Schwarzarbeit
der Arbeitgeber (ev. nach einmaliger Warnung) verpflichtet wird,
den betreffenden Arbeiter zu entlassen, so geht das sehr weit und
greift zu stark in die personliche Freiheitssphiire ein. Nicht genug
damit, soll im Freiburger Baugewerbe ein solcher «Siinder» den Ar-
beitsimtern und dem Sekretariat des freiburgischen Baumeisterver-
bandes gemeldet werden (SHA vom 18. Juni 1945). Die Schwarzarbeit
soll also hier offenbar unter scharfen Druck gesetzt werden. In einem
friiheren Vertrag war im gleichen Gewerbe auch noch die Streichung
von den Anstellungsregistern vorgesehen! Im freiburgischen Zimme-
rei- und Schreinereigewerbe ist nicht nur die Meldung an den Arbeit-
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geberverband und das Arbeitsamt, sondern auch an die Arbeitnehmer-
organisationen vorgeschrieben. Die Absicht, die dahinter steht, ist
durchsichtig. Der freiburgische Freiheitssinn, der sich in Bulle so
energisch gegen «Bern» auflehnte, mifft im Kanton selber offenbar
mit andern Mafistiben!

Auch im luzernischen Malergewerbe ist man nicht schiichtern,
behilt sich doch dort die Parititische Kommission dieser Branche
gar vor, zur fristlosen Entlassung noch eine Bufle zu verhingen. Also
eine Buf3e nicht durch eine unparteiische Instanz, sondern durch aus-
gesprochene Interessenten! Derartige Bestimmungen sind als grobe
Mifgriffe zu taxieren, die unsern freiheitlichen und rechtsstaatlichen
Grundsitzen ins Gesicht schlagen. (Der Luzerner Vertrag ist zur Zeit
noch nicht AV erkliirt.)

Einigen Versuchen, auch Bestimmungen iiber die Preispolitik AV
erkliren zu lassen (Coiffeurgewerbe), haben die zustindigen Behrden
bisher widerstanden. Trotzdem muf} festgestellt werden, dafd in der
Praxis die Uberschreitung des Bereichs der Arbeitshedingungen und
der Gebrauch oder Mif3brauch der AVE zu andern als sozialen Zwecken
schon iippig wuchert.

Gesetzesrevision durch APE

Bis zum Jahre 1941 wurden soziale Mindestleistungen, die man
gesichert wissen wollte, gesetzlich vorgeschrieben. Die Erginzung der
Gesetze durch AV erklirte Gesamtarbeitsvertrige ist seither mog-
lich. Aber nicht nur die Ergéinzung, auch die 4bdnderung! Das Fabrik-
gesetz verpflichtet die Arbeitgeber, Uberzeit- und Nachtarbeit mit
Zuschligen zum Lohn von 25 o zu vergiiten, ebenso die Sonntags-
arbeit. In zahlreichen AV erklirten Vertrigen werden diese Ansitze
iiberboten und werden 30, 50, ja 100 Prozent Zuschlag vorgeschrieben.
Ebenso ist die zeitliche Abgrenzung der Nacht- und Sonntagsarbeit
mehrfach in vom Fabrikgesetz abweichender Weise geordnet worden.
Gewif} sind die Ansiitze des Fabrikgesetzes nicht zwingendes Recht
in dem Sinne, daf} sie im Einzeldienst- oder gewdhnlichen Gesamt-
arbeitsvertrag nicht auch héher angesetzt werden diirften. Allein das
Fabrikgesetz ist 6ffentlich-rechtliche Ordnung. Die betreffenden An-
siitze wurden nach reiflicher Erwiigung, im Sinne einer fiir beide Teile
tragbharen Mittellosung festgelegt. Sollen solche wohlabgewogenen Be-
stimmungen nun auf dem Wege iiber die Verwaltungsbehérden mit
gesetzlicher Kraft einfach abgeindert werden kénnen? Diese Art «Ge-
setzesrevision» hat in verschiedener Hinsicht negative Auswirkungen.
Nicht nur hért die Einheitlichkeit auf, es wird auch der gesunde
Druck, iiberholte Gesetzesbestimmungen auf dem normalen Weg zu
revidieren, abgeschwiicht. Noch wesentlich bedenklicher kénnte aber
eine kiinftige Auswirkung werden. Wir sind daran, einige neue hochst
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bedeutsame soziale Gesetze auszuarbeiten: Uber die Altersversiche-
rung und iiber die Arbeit im Handel und den Gewerben. Auch fiir die
Mutterschaftsversicherung sind die Vorarbeiten begonnen worden
und ebenso fiir ein Gesetz iiber Familienzulagen. Wie soll nun
der Arbeitgeber solchen Gesetzen noch mit Uberzeugung zustimmen
konnen, wenn er keinen Moment sicher ist, ob nicht die Belastung,
die ihm daraus resultiert, durch AV erklirte Gesamtarbeitsvertrige,
also durch Erlafl der Verwaltungsbehiorden, beliebig erhoht werden
kann? Muf} er nicht befiirchten, daf} schlieBlich die Summe aller Be-
lastungen zu hoch wird? Die Méglichkeit solcher Ubersteigerung im
«vereinfachten Verfahren» kénnte sich einmal als schwerer Hemm-
schuh des sozialen Fortschrittes auswirken. Es droht da eine wild und
regellos gewachsene «Sozialgesetzgebung> aufzukommen.

ADE und zwingendes Recht

Nach Art. 2, Abs. 3 des BB ist die AVE zu verweigern, «<wenn die
hiefiir in Betracht kommenden Bestimmungen des GAV den zwingen-
den Vorschriften der Gesetzgebung des Bundes oder der beteiligten
Kantone widersprechen». Diese Vorschrift ist in der Praxis nicht ein-
gehalten worden.

Mit Bezug auf die Krankenversicherung lautet Art. 2, Abs. 1, lit. ¢
des Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes: <Die Kantone sind er-
michtigt: ... die Arbeitgeber zu verpflichten, fiir die Einzahlung
der Beitriige ihrer in offentlichen Kassen obligatorisch versicherten
Arbeiter zu sorgen; den Arbeitgebern darf jedoch die Bezahlung
eigener Beilrige nicht auferlegt werdens.

Der Sinn dieser Bestimmung ist véllig klar. In seinem Kommen-
tar schreibt Dr. A. Gutknecht dazu: «<Diese Bestimmung ist aufge-
nommen worden einerseits in Anbetracht der starken Belastung der
Arbeitgeber in der Unfallversicherung (s. Art. 108) und anderseits
mit Riicksicht auf die Moglichkeit, daf8 Kantone, insbesondere die
kleinen Arbeitgeber in einer Weise belasten konnten, die der Billig-
keit und Gerechtigkeit nicht entsprechen wiirde». Das hat den Staats-
rat des Kantons Freiburg nicht abgehalten, fiir das freiburgische
Schreinerei- und Zimmereigewerbe eine Bestimmung AV zu erkliren,
die die Arbeiter verpflichtet, sich zu bestimmten Minimalleistungen
gegen Krankheit zu versichern und den Arbeitgebern auferlegt, an
die Primien monatlich 3 Fr. beizusteuern. Der Bund hat diese AVE
genehmigt. Ahnliche Bestimmungen in andern Vertrigen sind zur
AVE angemeldet. — Man wird kaum so spitzfindig sein wollen, zu
argumentieren, eine Verpflichtung der Arbeitgeber «zur Bezahlung
eigener Beitrige» liege nicht vor, weil diese nicht direkt an die Kassen,
sondern an die (zur Versicherung verpflichteten) Arbeiter gehen.



82 Ernst Geyer

Naturgemifd handelt es sich nicht darum, hier zu diskutieren,
ob die 3 Franken monatlich fiir den Arbeitgeber tragbar seien. Wiren
die Lohne oder die Teuerungszulagen um diesen Betrag erhht worden,
so wiire dariiber kein Wort zu verlieren. Indessen kommt der Sache
Bedeutung zu, weil durch einen Akt der Verwaltungsbehorden ein ab-
solut klarer und auch unzweifelhaft zwingender Rechtssatz in Uber-
schreitung ihrer Kompetenz abgeindert worden ist. Die innere Aus-
héhlung und die Veruneinheitlichung gesetzlicher Vorschriften durch
die AVE hat damit eine neue Stufe erreicht.

Man hat argumentiert, es sei recht erwiinscht, wenn im Vorfeld
der Revision der Wirtschaftsartikel der Bundesverfassung und der
darauf zu stiitzenden Gesetzgebung Erfahrungen mit neuen recht-
lichen Institutionen gesammelt wiirden. Das klingt schén, hat aber
auch seine Schattenseiten. Erfahrungen haben nur einen Sinn, wenn
man sie frei verwerten kann. Die 6ffentliche Verwaltung ist aber
dazu nur beschrinkt in der Lage, da stets zum festen Anspruch werden
will, was sie einmal konzediert hat. Unter Berufung auf das einer
ersten Gruppe gemachte Zugestindnis verlangen andere das gleiche
Recht. So wird die Verwaltung, auch wenn sie zur Einsicht kime,
es gehe doch nicht an, eine so klare Bestimmung wie die eben zitierte
zu miflachten, spiitere gleiche Antrige nur mit Schwierigkeiten ab-
schlagen konnen. Gewif} kann in der Verwaltungspraxis ein bestimmter
Kurs auf Grund neuer Einsicht geiindert werden. Aber dies setzt
einen nicht leichten Entschluf voraus und ist mit der Uberwindung
starker duflerer Hindernisse und innerer Hemmungen — man gibt
nicht gern zu, sich geirrt zu haben — verbunden. So hat die friihere
Praxis, mit Gesetzen nicht zu experimentieren und dafiir die Konse-
quenzen jeder Bestimmung um so griindlicher zum voraus zu durch-
denken, ihre unverkennbaren Vorziige gegeniiber dem Experiment.

Das gleiche gilt von der bewihrten Regel, iiberholte Gesetze zu
revidieren oder dort, wo neue Bediirfnisse auftauchen, neue zu
schaffen. Die bisherigen Erfahrungen sprechen nicht fiir die Uber-
legenheit der neuen Methode, durch AV erklirte Verbandsverein-
barungen bestehende Gesetze teils abzuindern (KUVG), teils auszu-
hohlen (Fabrikgesetz) und teils zu ergiinzen (ebenfalls Fabrikgesetz),
wobei letzteres noch als am ertriglichsten erscheint.

Der neue, sozusagen administrative Weg des Erlasses gesetzlicher
oder gesetzesihnlicher Vorschriften, unter Umgehung der gesetz-
gebenden Instanzen, der Kantonsriite, der Bundesversammlung und
des Volkes ist auch deshalb aufreizend, weil ihn in der Praxis
einige wenige Beamte handhaben. In kleinen Kantonen mag der
Regierungsrat noch in der Lage sein, solche Fragen materiell zu
priifen. In den groflen wird das Schwergewicht schon eher bei einem
Beamten, bestenfalls beim Departementsvorsteher liegen. Im Bunde
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endlich wird niemand sich einbilden, daf} der Gesamtbundesrat oder
auch nur der Departementschef die notige Zeit aufbringen kénnen,
die Voraussetzungen und Folgen der AVE einzelner Bestimmungen
mit aller Konsequenz zu priifen. Das Schwergewicht wird hier bei
einem Beamten, dem Sachbearbeiter, liegen. Der zustindige Sektions-
chef wird eine Kontrolle ausiiben. Vielleicht, aber keineswegs sicher,
wird der Chef des Amtes sich ebenfalls noch ein rechtlich und sach-
lich fundiertes Urteil bilden. Dann diirfte die Kette abreiflen. Zwei
bis drei Beamte sprechen somit das mafigebende Wort. Die politische
Presse und die Parteien kiimmern sich kaum um die Sache. Ein Stiick
Diktatur der Derwaltung ist hier realisiert. Die Ausarbeitung der Ge-
setze durch vom Volk gewihlte Kérperschaften hat einen Einbruch
erlitten. Die allseitige Priifung durch die gesetzgebenden Instanzen,
die Mitsprache der Offentlichkeit und die Volksabstimmung sind aus-
geschaltet. Die «Selbstverwaltung der Wirtschaft» hat zu absonder-
lichen Konsequenzen gefiihrt.

Das Gute behalten

Es ist bewiihrte Schweizerart, das Kind nicht mit dem Bade aus-
zuschiitten und in erster Linie auf praktische Brauchbarkeit zu schauen.
Es ist auch unverkennbar, da} die AVE wihrend des Krieges, zu-
gunsten eines angemessenen Teuerungsausgleiches, im Ganzen ge-
nommen gute Wirkungen gezeitigt hat. Sie diirfte nach der Wieder-
kehr normalerer Zeiten zur Bekimpfung der Konkurrenz durch
schlechtere Arbeitshedingungen ebenfalls Dienste leisten kénnen.
Nur sollte sie energisch von Schlacken befreit werden, die ihr noch
anhaften. _

Weitaus die grofite Bedeutung kime — dies gilt sowohl fiir eine
allfallige Verlingerung des BB als auch fiir ein kommendes, auf die
revidierten Wirtschaftsartikel gestiitztes Gesetz — einem Vorbehalt
nicht nur zugunsten des zwingenden, sondern des gesamten offent-
lichen Rechts des Bundes und der Kantone zu. Was im Zivilrecht
zwingend geregelt ist und was Bund oder Kantone in Sozialgesetzen
vorgeschrieben haben und durch ihre Organe kontrollieren, sollte
nicht durch blofle Verwaltungsakte verbindlich abgeiéindert werden
konnen. Was Fabrik-, Kranken- und Unfallgesetz und andere sozial-
politische Erlasse festgelegt haben, sollen Allgemeinverbindlicherkli-
rungen weder iiber- noch unterbieten diirfen. Nicht nur lige das im
Interesse der Einheitlichkeit, vielmehr wiirden dann, wie dies bisher
als selbstverstéindlich betrachtet worden ist, alle Gruppen schon beim
Erlaf} sozialer Gesetze wissen, wie sich ihre Lasten, Pflichten und
Rechte gestalten. Sind aber Gesetze einmal nicht mehr zeitgemif,
so sollen sie eben revidiert werden, aber nicht durch Machtspruch
der Verwaltung, sondern auf dem normalen Wege. Den gesunden
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Druck zur Revision sollte man nicht durch gesetzesihnliche Erlasse
vermindern, zu denen die gesetzgebenden Behdrden nichts zu sagen
haben. Ein reiches Feld der Betitigung und des Sammelns von Er-
fahrungen, auch des Einspielens auf neue Verhiltnisse, wire dennoch
offen. In gewdhnlichen, nicht AV erklirten Gesamtarbeitsvertrigen
so gut wie in dhnlichen Vereinbarungen bliebe die bisherige Freiheit
der Abmachungen zwischen den Parteien bestehen.

Eine klare Abgrenzung nach einer weitern Seite tite not. Es sollte
dafiir gesorgt werden, daf} sich die AVE wirklich auf die Regelung
der Arbeitsbedingungen beschrinkt und nicht zu wirtschaftspolitischen
und branchenegoistischen Zwecken mifibraucht wird. In dieser Hin-
sicht diirfte es sich empfehlen, in einem kommenden gesetzlichen
Erlaf}, statt von der Regelung des Arbeitsverhiltnisses, von Ab-
machungen iiber die Arbeitsbedingungen zu sprechen. Leistung (Ar-
beit) und Gegenleistung (Lohn, Ferien usw.) und der Rahmen, in
dem sie erfolgen sollen (Arbeitszeit, soweit nicht schon gesetzlich ge-
ordnet) und dergleichen sollten das Gebiet sein, fiir das die AVE An-
wendung finden darf. Auf eine indirekte Beeinflussung der Preise,
die Verminderung der Konkurrenz, die Reservierung bestimmter Ge-
biete fiir bestimmte Gruppen, die Verhinderung produktiverer Ar-
beitsmethoden und auf die Betiitigung des Zunftgeistes im schlechten
Sinne sollte verzichtet werden. Die AVE solcher Abmachungen wire
mit aller Klarheit auszuschlieffen, wie es schon bisher aus dem BB
hitte herausgelesen werden konnen, aber in der Praxis nicht ge-
schehen ist.

Es ist nicht wiinschenswert, den Behérden ein grofieres Mit-
spracherecht bei der Ausarbeitung des Inhalts der Vertrige zu geben.
‘Wir kimen sonst ein weiteres Stiick in die staatliche Reglementierung
hinein und, was vielleicht noch schlimmer wire, den Organisationen
der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer wiirde die volle Verantwortung
abgenommen, was die Gefahr ihrer moralischen Degeneration herauf-
beschwéren miiffte. Hingegen wiire zu iiberlegen, wie es den Ver-
waltungsinstanzen zur Pflicht gemacht werden konnte, nétigenfalls
die AVE ganzer Vereinbarungen oder einzelner Bestimmungen, die
den zulissigen Rahmen iiberschreiten, abzulehnen. Die allgemeinen
Voraussetzungen fir die Zulissigkeit der AVE (Bestehen eines Be-
diirfnisses, Beriicksichtigung der betrieblichen und regionalen Ver-
schiedenheiten, Wahrung des Gesamtinteresses, der Rechtsgleichheit
und Verbandsfreiheit) haben bis heute eine mehr theoretische Rolle
gespielt. Schuld an gewissen Uberschreitungen des zulissigen Rahmens
sind aber keineswegs nur die Behérden, sondern vor allem auch die
Betroffenen, die sich zu wenig zur Wehr setzten, vielleicht im nicht
immer unrichtigen Gedanken, den <Rank» schon zu finden. Die zi-
tierten Vorbehalte diirften an materieller Bedeutung erheblich zu-
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nehmen, wenn einmal wieder normale Zeiten herrschen, d.h. wenn
einmal wieder das Angebot und nicht die Nachfrage dominiert und
wieder ganz anders gerechnet werden muf als in der Treibhausluft
der Mangelwirtschaft.

Noch ein weiteres wesentliches Postulat dringt nach Verwirk-
lichung.  Es wurde dargelegt, wie unabgeklirt die Rechtsnatur der
AVE und die Frage der Rechtsmittel ist. Gewifs diirfte sich im Laufe
der Jahre auch dies herausstellen. Allein besser wire es, es be-
stinde von Anfang an Klarheit. Die AVE geht zur Hauptsache Ar-
beiter und Handwerker an. Das sind nicht Leute, die Zeit und Lust
haben, iiber juristische Grundprobleme nachzusinnen oder Anwilte
zu beschiftigen. Die Erlasse sollten deshalb so abgefafit sein, daf®
aus ihnen hervorgeht, was sie sein sollen. So gut wie z. B. auf jeder
Mitteilung der Steuerbehorden sollte wenigstens im gesetzlichen Er-
laf} angegeben sein, wie es mit den Anfechtungsmaéglichkeiten von
Allgemeinverbindlicherklirungen bestellt ist.

Dabei gibt es fiir einen demokratischen und Rechtsstaat wohl
nur eine einzige befriedigende Losung. Die AVE sollten rechtlich
als Derordnungen der Derwaltungsinstanzen deklariert werden, so-
daf} iiber die gerichtliche Nachpriifbarkeit kein Zweifel moglich ist.
Den wenigen Funktioniren, die im Bunde faktisch die AVE verwalten,
das Recht zu erteilen, Erlasse mit Gesetzescharakter zu beschlief3en
und ihnen so den hohen Rang der Bundesversammlung zuzugestehen,
ginge denn doch zu weit. Die Erhebung der Verwaltung zur gesetz-
gebenden Instanz abzuwehren, ist ein Stiick Verteidigung demokrati-
scher Freiheit.

In solcher Weise auf ihr eigentliches Gebiet zuriickgefiihrt,
diirfte die AVE von GAV nicht nur ertriglich sein, sondern Gutes
leisten kénnen. -

SchlufBwort ,

In den Krisenjahren nach 1930, als alles nach Mitteln zur Milde-
rung der Wirtschaftskrise suchte, spielte der Gedanke der <Selbst-
verwaltung der Wirtschaft» eine betrichtliche Rolle. Die Verbinde
sollten nach damals verbreiteter Auffassung Preise, Arbeitshedin-
gungen und anderes regeln und der Staat sollte ihren Beschliissen
verbindliche Kraft geben. Man hat heute erkannt, daf® man damit
iiber das Ziel hinausschof3 und daf ein solcher Kurs zum Uberborden
des Gruppenegoismus und zur wirtschaftlichen Erstarrung fiihren
miifte. Heute kann das Postulat nach der AVE von einseitigen Ver-
bandsbeschliissen als begraben gelten. Geblieben ist die AVE von Ver-
einbarungen zwischen Verbinden iiber das Arbeitsverhiltnis und, nach
den letzten Beschliissen iiber die Wirtschaftsartikel, auch iiber weitere
Vereinbarungen, die im Interesse des Arbeitsfriedens liegen. Indessen
hat man Erfahrungen mit der AVE von GAV in Zeiten, in denen die
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volle Konkurrenz spielt, noch nicht gemacht. Andernfalls wire die
Offentlichkeit wohl viel kritischer.

Auch die AVE von GAYV bedarf noch der Beschneidung von Aus-
wiichsen. Auferdem bedarf sie der rechtlichen Klirung. Es stehen
grofle staatspolitische und wirtschaftliche Interessen auf dem Spiel.
Sofern die AVE auf3erhalb der Regelung der Arbeitsbedingungen an-
gewandt wird, kommt sie der Wirtschaftslenkung durch die Verbénde
mit all ihren Nachteilen gleich. Erhalten die Verwaltungsbehorden
zu viel Befugnis, so entwinden sie den gesetzgebenden Instanzen einen
Teil ihrer Rechte. Solange die Anfechtungsmoglichkeiten nicht ge- .
regelt sind, ist der betroffene einfache Biirger praktisch wehrlos. Es
besteht somit Anlaf}, der weitern Entwicklung alle Aufmerksamkeit
zu schenken.

Student und Politik
Von Frank Hoch

Wer die Hallen einer schweizerischen Hochschule wihrend des
akademischen Viertels abschreitet oder sich in die Horsile begibt,
konnte sich wundern, so wenig Hinweise auf eine politische Titigkeit
der Studenten zu finden. Da wird keine offene politische Propaganda
getrieben. Nirgends wird versucht, Hochschiilerstimmen fiir eine
offentliche Abstimmung zu gewinnen. Keine Partei bemiiht sich mit
dufferem Aufwand um das Interesse der Studenten. Anderseits geht
auch keine bedeutendere Initiative von den Studenten aus. Mit einer
einzigen Ausnahme, die Resolution iiber die Deportierung der Nor-
weger Studenten, gibt es keine Studentendemonstrationen, keine
Kundgebungen der Hochschiiler iiber Tagesfragen der Politik, ja so-
gar kaum einigermaflen eindriickliche Pressebeitrige von Studenten
itber aktuelle politische Themen. Man wird sich darum fragen, ob
denn die Studenten iiberhaupt politisch aktiv seien. Verschwindend
wenig Studenten sind Mitglieder von Parteien. Darunter befinden sich
allerdings Leute, die besonders rege sind. Die Linksparteien betreiben
in beschrinktem Umfang eine recht geschickte personliche Werbung.
Dann gibt es Studenten aus Kreisen, die gegen die Mitte oder nach
rechts orientiert sind, welche Studiengruppen griindeten, in denen
hauptsiichlich im Bestreben, Einblick in die Bedeutung und Struktur
der aktuellen politischen Probleme zu gewinnen, diskutiert wird.
Keine dieser Bewegungen erfaf’t die Studentenschaften quantitativ.
Es handelt sich um kleine Gruppen mit begrenzten Zielen.

Die breite Masse der schweizerischen Hochschiiler ist politisch
weitgehend teilnahmslos. Es 1idfit sich nicht eine eindeutige Abkehr



	Bemerkungen zur Allgemeinverbindlichkeit von Gesamtarbeitsverträgen

